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1. Einführung 

Die allgemeine Rechtsgrundlage für die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses in Nord-

rhein-Westfalen findet sich seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW1 in § 102 Gemeinde-

ordnung NRW (GO NRW). Hiernach sind der Jahresabschluss und der Lagebericht, vor Feststellung 

durch den Rat, durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprüfung).2 Hat 

keine Prüfung stattgefunden, so kann der Jahresabschluss nicht festgestellt werden.3 

 

Primärer Sinn und Zweck der gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Jahresabschlussprüfung 

ist – äquivalent zum Handelsrecht – die Feststellung der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des Jah-

resabschlusses.4 Damit sichert die Abschlussprüfung u. a. eine der Hauptaufgaben des Jahresab-

schlusses, die gem. § 95 Abs. 1 GO NRW in der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde liegt.5 Neben die-

ser Kontrollfunktion kommt der Jahresabschlussprüfung eine Informationsfunktion gegenüber 

dem Verwaltungsvorstand, dem Rat sowie der Öffentlichkeit zu, die vorrangig durch die Erstellung 

eines Prüfberichtes erfüllt wird.6 

 

Das vorliegende Skript soll vor diesem Hintergrund zunächst einen Überblick über den Gegen-

stand der kommunalen Jahresabschlussprüfung, also den kommunalen Jahresabschluss an sich, 

sowie die wesentlichen Bilanzierungsgrundlagen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement 

(NKF) geben. Darauf aufbauend ist es das Ziel dieses Skriptes, die Inhalte der kommunalen Jahres-

abschlussprüfung in ihren Grundzügen zu vermitteln. 

 

  

                                            

1 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeinde-

verbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften, in Kraft getreten am 

01.01.2019. 

2 Vgl. § 102 Abs. 1 S. 1 GO NRW. 

3 Vgl. § 102 Abs. 1 S. 2 GO NRW. 

4 Vgl. Wambach/Redenius, S. 207; vgl. Wüstemann/Koch, S. 17. 

5 Vgl. Wüstemann/Koch, S. 17. 

6 Vgl. Wambach/Redenius, S. 207. 
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2. Der kommunale Jahresabschluss 

2.1. Aufgaben des kommunalen Jahresabschlusses 

Während der Haushaltsplan in erster Linie der Planung des kommunalen Ressourcenverbrauches 

und -aufkommens dient, dokumentiert der Jahresabschluss das Ergebnis des Verwaltungshan-

delns im abgelaufenen Haushaltsjahr. Im Gegensatz zum handelsrechtlichen Jahresabschluss, in 

dem der Gläubigerschutzgedanke im Vordergrund steht7, steht in der kommunalen Bilanz der 

Informationscharakter an erster Stelle.8 Den herausgehobenen Gläubigerschutz bedarf es im 

kommunalen Rechnungswesen nicht. Die Schutzzwecke der öffentlichen Rechnungslegung lassen 

sich vielmehr durch vollständige und willkürfreie Information der Adressaten erreichen. Die Steue-

rung von Verwaltungshandeln ist nur dann sinnvoll umsetzbar, wenn valide Informationen vorlie-

gen und eine Beurteilung der Zahlenwerke durch den Bürger und den Politiker möglich ist und ein 

transparenter Einblick in die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der erstellenden 

Körperschaft gegeben wird. Während für den Jahresabschluss von Wirtschaftsunternehmen der 

Gläubigerschutzgedanke eine besondere Bedeutung hat, ist für das kommunale Haushalts- und 

Rechnungswesen der Nachweis der Substanzerhaltung besonders wichtig. Damit ist an die kom-

munale Bilanz im besonderen Maße die Anforderung der Vollständigkeit und Transparenz zu stel-

len. Der kommunale Jahresabschluss stellt somit ein zentrales Informationselement für die Steue-

rung und Kontrolle der Verwaltung durch den Rat bzw. durch die interessierte Öffentlichkeit dar.9 

 

2.2. Bestandteile des Jahresabschlusses 

Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses und dessen Anlagen sind in „Teil 6 Jahresab-

schluss“ der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) geregelt. In § 38 KomHVO 

NRW wird dargestellt, dass der Jahresabschluss aus  

− der Ergebnisrechnung,  

− der Finanzrechnung,  

− den Teilrechnungen,  

− der Bilanz und  

− dem Anhang  
                                            

7 Vgl. Coenenberg/Haller/Schultze, S. 10 f.; vgl. Hans-Böckler-Stiftung, S. 5 ff. 

8 Vgl. IDR L 200, S. 4; vgl. Budäus/Hilgers, S. 507 f. 

9 Vgl. IDR L 200, S. 4. 
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besteht und ihm ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen ist. 

 

2.2.1. Allgemeines 

Mit der Einführung des NKF ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungs-

wesen als Referenzmodell für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden,10 welche 

mittlerweile durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (2. NKFWG NRW) noch stärker ver-

ankert worden ist. Aus dieser Basis ergibt sich das sog. Drei-Komponenten-System des NKF, des-

sen Systemzusammenhänge der folgenden Abbildung zu entnehmen sind.11  

 
Abb. 1: Das Drei-Komponenten-System des NKF, aus: Handreichung für Kommunen, S. 205 

 

2.2.2. Ergebnisrechnung (§ 39 KomHVO NRW) 

Die Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet.12 

Neben der Bilanz und der Finanzrechnung ist die Ergebnisrechnung nach dem Drei-

Komponenten-System des NKF fester Bestandteil des Jahresabschlusses. Sie enthält die Ergebnis-

se des Vorjahres, die fortgeschriebenen Ansätze des Berichtsjahres, das Ist-Ergebnis des Berichts-

                                            

10 Vgl. Henkes, S. 419. 

11 Vgl. Fudalla/zur Mühlen/Wöste, S. 37 f.; vgl. Heller, S. 303. 

12 Vgl. Wambach/Redenius, S. 66. 
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jahres und einen Ansatz/Ist-Vergleich.13 Für den Ausweis der Aufwendungen und Erträge ist das 

Bruttoprinzip bzw. das Saldierungsverbot zu beachten. Das bedeutet, dass die Posten der Ergeb-

nisrechnung nicht miteinander verrechnet werden dürfen, damit durch diese Gegenüberstellung 

die Zusammensetzung des Ergebnisses erkennbar bleibt.14 Die Ergebnisrechnung ist eine aggre-

gierte Darstellung aller Teilergebnisrechnungen und wird in Staffelform aufgestellt.15
 Das Jahres-

ergebnis, entweder als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag, wird 

in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommu-

ne ab.16 

 

2.2.3. Finanzrechnung (§ 40 KomHVO NRW) 

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode und stellt die Ver-

änderung des Bestandes an liquiden Mitteln in Form einer Kapitalflussrechnung dar.17 Der Liquidi-

tätssaldo aus der Finanzrechnung als Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln ist in der 

gemeindlichen Bilanz anzusetzen.18 Die Finanzrechnung wird ebenfalls in Staffelform aufgestellt 

und verfolgt folgende Ziele:  

− Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunft und Mittelverwendung)  

− Darstellung der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes 

− Steuerungsinstrument für das Finanzmanagement 

− Ermächtigung der investiven Ein- und Auszahlungen über den Finanzplan19 

 

2.2.4. Teilrechnungen (§ 41 KomHVO NRW) 

Die Teilrechnungen sind in § 41 KomHVO NRW geregelt und nach der in § 4 KomHVO NRW vor-

gegebenen Struktur zu gliedern. Inhaltlich werden in den Teilrechnungen die Ist-Werte des abge-

laufenen Haushaltsjahres den Plan-Werten gegenüber gestellt.20 

                                            

13 Vgl. Fudalla/Tölle/Wöste, S. 25. 

14 Vgl. Fudalla/Tölle/Wöste, S. 158. 

15 Vgl. Fudalla/zur Mühlen/Wöste, S. 179.  

16 Vgl. Freytag/Hamacher/Wohland/Dott, S. 8. 

17 Vgl. Fudalla/zur Mühlen/Wöste, S. 3 f.; vgl. Heller, S. 305 f. 

18 Vgl. Freytag/Hamacher/Wohland/Dott, S. 13. 

19 Vgl. Henkes, S. 162 f.; vgl. Fudalla/Tölle/Wöste, S. 166 f. 

20 Vgl. GPA NRW, § 41 KomHVO NRW, S. 1. 
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2.2.5. Bilanz (§ 42 KomHVO NRW) 

Die Bilanz gibt Auskunft über die Höhe und Struktur des Vermögens auf der Aktivseite (Mittelver-

wendung) und zeigt auf der Passivseite die Höhe und Struktur des Kapitals (Mittelherkunft). Der 

Begriff Bilanz kommt aus dem Italienischen (il bilancia = die Waage) und will deutlich machen, 

dass die beiden Seiten der Bilanz sich die Waage halten, also gleich groß sind.21 Gem. § 42 

KomHVO NRW hat die Bilanz „sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermö-

gen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten“. 

Die Mindestgliederung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz wird in § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO 

NRW vorgegeben. Darüber hinaus ist – wie auch schon für die Ergebnis- und Finanzrechnung – 

die Angabe des Betrages des Vorjahres zu jedem Posten der Bilanz verpflichtend.22 

 

2.2.6. Anhang (§ 45 KomHVO NRW) 

In Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften ist auch der Anhang ein Pflichtbestandteil 

des Jahresabschlusses.23 Er enthält Angaben und Erläuterungen zu den genutzten Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden der einzelnen Bilanz- und Ergebnisrechnungspositionen. Diese sind in 

der Art und Weise zu erläutern, dass die Wertansätze durch einen sachverständigen Dritten nach-

vollzogen und beurteilt werden können.24 Insbesondere ist die Anwendung von Vereinfachungs-

regeln (z. B. die Nutzung von Inventurvereinfachungsverfahren im Bereich des Sachanlagevermö-

gens25), Schätzungen und die Ausübung von Wahlrechten zu erläutern.26 Daneben ist zukunfts-

orientiert über Sachverhalte zu berichten, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen 

ergeben können.27 Zusätzlich regelt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW, dass in den Anhang des 

kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubezie-

henden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen sind, 

sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstel-

lung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht. 

 

                                            

21 Vgl. Gabele/Mayer, S. 58. 

22 Vgl. § 42 Abs. 5 KomHVO NRW. 

23 Siehe § 95 Abs. 2 S. 2 GO NRW und § 38 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 KomHVO NRW. 

24 Vgl. Fudalla/Tölle/Wöste, S. 177 f.; vgl. GPA NRW, § 45 KomHVO NRW, S. 2. 

25 Siehe § 35 KomHVO NRW. 

26 Vgl. Wirtz, S. 99. 

27 Vgl. § 45 Abs. 2 S. 3 KomHVO NRW. 
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Nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW sind dem Anhang 

− ein Anlagenspiegel28,  

− ein Forderungsspiegel29 und  

− ein Verbindlichkeitenspiegel30 sowie  

− ein Eigenkapitalspiegel und  

− eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen  

beizufügen.31  

 

Darüber hinaus müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Ein-

fluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsbe-

richtes befreit sind, gem. § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbständigter 

Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, die alle Angaben 

nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthält. 

 

2.3. Lagebericht (§ 49 KomHVO NRW) 

2.3.1. Funktion und Inhalt  

Der Lagebericht ist nicht Bestandteil des Jahresabschlusses. Dem Jahresabschluss ist aber gem. 

§ 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW und § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW 

beizufügen. Eine vergleichbare Stellung hat der Lagebericht im Handelsrecht. Auch hier ist dieser 

ein eigenständiger Teil im Zuge der jährlichen Rechenschaftslegung, der den Jahresabschluss er-

gänzt und somit eine besondere Stellung einnimmt.32 Der Lagebericht soll insbesondere Informa-

tionen liefern, die das Zahlenwerk des Jahresabschlusses und die Erläuterungen des Anhangs nicht 

erkennen lassen, und hat insofern sowohl eine Informations- als auch eine Rechenschaftsfunkti-

on.33  

                                            

28 Siehe § 46 KomHVO NRW. 

29 Siehe § 47 KomHVO NRW. 

30 Siehe § 48 KomHVO NRW. 

31 Siehe hierzu auch die VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW gem. RdErl. des MHKBG NRW vom 08.11.2019. 

32 Vgl. Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 289 HGB, S. 1462. 

33 Vgl. Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 289 HGB, S. 1462; vgl. Stuhlert, S. 129 f. 


